
Zahlungsaufschub / Ratenzahlung

Steuerbezug
Für den Bezug der Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern ist die Abteilung Finanzen
zuständig. Die direkten Bundessteuern werden vom Kantonalen Steueramt, Abteilung
Direkte Bundessteuern, in Rechnung gestellt. Zahlungsvorschläge sind jeweils schriftlich
bei der entsprechenden Verwaltungsabteilung einzureichen. Die Höhe der Steuerrechnung
wird durch die Abteilung Steuern festgesetzt.

Steuerstundung und Ratenzahlungsgesuche

Die Bezugsorgane können bei Vorliegen besonderer Verhältnisse fällige Steuern
vorübergehend stunden oder Ratenzahlungen bewilligen.

Wer eine Steuerstundung oder Ratenzahlungen beantragen möchte, hat in jedem Fall das
Stundungsgesuch vollständig und wahrheitsgetreu auszufüllen und der Abteilung Finanzen

einzureichen. Der Antrag sollte vor Fälligkeitstermin der Steuerrechnung gestellt werden.
Unabhängig von einer Steuerstundung oder Ratenzahlungsvereinbarung werden
Verzugszinsen erhoben.

Das Formular «Stundungsgesuch» sowie «Einzahlungsscheine für Ratenzahlungen»
können in unserem Online-Schalter heruntergeladen oder bei der Abteilung Finanzen der
Gemeinde Birr telefonisch bestellt werden.

Links

Schuldenberatung Aargau / Solothurn       

Kanton Aargau – Direkte Bundessteuern

Zuständige Abteilung
Finanzen / Zweigstelle SVA

https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/dfr/dokumente/steuern/natuerliche-personen/steuerformulare-natuerliche-personen/20xx-stundungsgesuch-frm.pdf
https://www.birr.ch/verwaltung/online-schalter.html/207?domainID=1&language=de&treeID=28
https://www.birr.ch/verwaltung/abteilungen/finanzen-zweigstelle-sva.html/55
http://www.schulden-ag-so.ch/
https://www.ag.ch/de/verwaltung/dfr/steuern/natuerliche-personen/bezahlen-der-steuern/direkte-bundessteuer
https://www.birr.ch/verwaltung/abteilungen/finanzen-zweigstelle-sva.html/55/unit/38

